
Philipp Rösler	
im Interview 

Über Angela Merkel sagt er, es gebe we-
nige Politiker, die so viel Detailwissen 
haben. „Sie könnten sie selbst über die 
Bauwirtschaft fragen und sie würde 
darüber eine Menge wissen“, so Philipp 
Rösler, einst Vizekanzler, Wirtschafts- 
und Gesundheitsminister. Heute ist er 
Vorstandsvorsitzender der Stiftung des 
chinesischen HNA-Konzerns, die Bil-
dung, Unternehmertum und Gesund-
heit unterstützt. Um diese Bereiche 
ging es auch im Gespräch mit Markus 
Gebauer, Regional Manager für Euro-
pa bei Caterpillar, und Michael Hei-
demann, stellvertretender Vorsitzender 
der Geschäftsführung des Zeppelin 
Konzerns. 

Schwergewichte 
im Massentransport

800 000 Tonnen an Deckgebirge ist 
die Zielvorgabe, die der Steinbruch 
Wiesenhofen der Firmengruppe Max 
Bögl bis Jahresende an seine drei neu-
en Cat Muldenkipper 775G stellt. Vier 
Ladespiele sind nötig, um die knapp 
42 Kubikmeter Muldenvolumen eines 
Skw auszuschöpfen und deren 65 Ton-
nen Nutzlast zu erreichen. Dafür wird 
das bordeigene Wiegesystem einge-
setzt. In Verbindung mit dem Produk-
tions-Management-System wird so bei 
jedem Lade- und Transportzyklus die 
optimal mögliche Ausladung sicherge-
stellt. Nutzlastdaten sind jedoch nicht 
die einzigen Parameter, die erfasst wer-
den, um die Effizienz der Baumaschi-
nen-Flotte im Blick zu behalten.  

Schlüsselgeräte für 
den Albvorlandtunnel 

Die beiden 120 Meter langen Tunnel-
vortriebsmaschinen wühlen sich im 
Zuge von Stuttgart 21 beziehungsweise 
der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm 
täglich immer tiefer durch das Gestein 
für den Albvorlandtunnel. Für den 
Umschlag samt Abfuhr der Ausbruchs-
massen zeichnet die Firma Fischer ver-
antwortlich. Drei Cat Radlader 982M 
spielen dabei eine Schlüsselrolle. Sie 
müssen 15 000 Tonnen Tagesleistung 
abliefern – 600 Lkw-Fuhren sind im 
Schnitt am Tag zu erbringen. Unter-
stützen soll den Ladevorgang dabei 
das digitale Wiegesystem der Radlader, 
um die zwei festinstallierten Straßen-
waagen von Fischer zu entlasten. Wir 
haben uns vor Ort auf der Baustelle 
umgeschaut, wie die Massenbewegung 
bewältigt wird.   

Drohnen befeuern 
Digitalisierung

Sie werden eine immer wichtigere Rolle 
auf Baustellen einnehmen: Drohnen, 
besser gesagt unbemannte Flugobjekte, 
wie Copter und Starrflügler. Sie die-
nen der Planung, Durchführung und 
Dokumentation von Baumaßnahmen. 
Große Flächen können in kurzer Zeit 
aufgenommen werden – weder der Ver-
kehr noch der Betrieb auf der Baustelle 
werden behindert. Sie liefern Ortho-
fotos, also Luftaufnahmen ohne jede 
Verzerrung, die zur Erstellung von Auf-
maßen dienen. Sie ermöglichen auch 
Massenberechnungen von Haufwerken 
oder die digitale Nutzung von Gelände-
modellen für das Flottenmanagement. 
Was für ein Potenzial Drohnen bieten, 
haben wir in einem eigenen Beitrag zu-
sammengestellt.   
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von der Entschärfung der Kampfmittel 
kaum etwas mit, doch manchmal müssen 
ganze Stadtviertel evakuiert werden, wie 
diesen April in Paderborn, als über 26 000 
Menschen ihre Wohnungen räumen muss-
ten. 1,8 Tonnen wog die Fliegerbombe, die 
unschädlich gemacht wurde. Die größte 
Evakuierung in der Nachkriegsgeschichte 
Deutschlands stand 2017 den Frankfur-
tern bevor, als 60 000 Menschen vor 1,4 
Tonnen Sprengstoff in Sicherheit gebracht 
werden mussten. Laut einer Umfrage des 
MDR sollen seit den 90er-Jahren bis heute 
in den Bundesländern 150 000 Bomben 
und 70 000 Tonnen andere Kampfmittel 
entschärft und beseitigt worden sein. 

Glückt die Entschärfung der Bombe nicht 
– etwa, wenn der Zündmechanismus nicht 
entfernt werden kann, muss der Kampfmit-

telräumdienst eine kontrollierte Sprengung 
in die Wege leiten. Doch dass das auch 
schiefgehen kann, zeigte sich 2012. Dort 
wurde im Münchner Stadtteil Schwabing 
eine 250 Kilo schwere Bombe gesprengt – 
zur Dämmung der Detonation wurde Stroh 
verwendet, das sich fatalerweise entzündete 
und sich mit der Druckwelle ausbreitete. 
Die Konsequenz: Eine Boutique fing Feuer 
und brannte ab. Auch andere umliegende 
Gebäude nahmen schwere Schäden. Wer 
kommt für eventuelle Schäden an Häusern 
und Einrichtung auf, wenn Blindgänger 
Schäden an einem Gebäude anrichten? 
„Nicht jede Versicherung zahlt in solchen 
Fällen. Versicherungskunden sollten da-
her beim Abschluss darauf achten, dass in 
diesen Fällen auf die sogenannte Kriegs-
ausschlussklausel verzichtet wird“, heißt 
es seitens der VHV. Fortsetzung auf Seite 2  

Ein Kommentar von Sonja Reimann

Sie werden immer dreister und professioneller, wenn sie 
Baumaschinen, Werkzeug oder Kupferkabel entwenden, 
selbst wenn diese gesichert oder abgesperrt sind. Laut 
Medienberichten beziffert das Landeskriminalamt von 
NRW den Schaden der gemeldeten Diebstähle auf Bau-
stellen 2017 auf knapp zehn Millionen Euro. Aufgrund 
der Dunkelziffer dürfte er weitaus höher ausfallen. Auch 
andere Baustellen in Deutschlands bleiben nicht davon 
verschont. In Berlin betrug laut der Polizei im letzten Jahr 
der Schaden durch die Raubzüge auf den Baustellen über 
fünf Millionen Euro. In Hamburg ging zwar zuletzt 
die Zahl der von der Polizei gemeldeten Fälle 2017 im 
Vergleich zu 2016 um 15,4 Prozent auf 734 Fälle zurück. 
Doch der Schaden in Höhe von 1,741 Millionen Euro 
nahm um 44 000 Euro gegenüber dem Vorjahr zu. 

Ist die Baumaschine abhanden gekommen, kann das 
für die betroffenen Baufirmen zu einem ernsthaften 
Problem werden, wenn sie kein Ersatzgerät in der Hin-
terhand haben, sich die Ersatzbeschaffung aufgrund von 
Lieferzeiten verzögert, sie ihren Auftrag nicht fristgerecht 
fertigstellen können und im schlimmsten Fall dann Kon-
ventionalstrafen aufgebrummt bekommen. Ganz ausge-
liefert sind die Baufirmen den Dieben nicht – sie müssen 
ihnen auch nicht völlig tatenlos zusehen. So rät die Poli-
zei den Firmen zu mehr Engagement, um Diebstahl und 
organisierte Kriminalität zu verhindern. Sicherheit ist 
in vielen Unternehmen Nebensache – erst machen sich 
die Betroffenen Gedanken über Präventivmaßnahmen, 
wenn sie Opfer konkreter Straftaten wurden. 

Die erste Hürde beginnt schon beim Zutritt auf die 
Baustelle. Wer tagsüber bemerkt, dass Personen auf der 
Baustelle herumschleichen, die dort eigentlich nichts zu 

quenz kann daher nur sein: zusätzliche Schlösser anbrin-
gen, das Equipment absperren, verschließen, festzurren, 
an einen Kran hängen und außer Reichweite bringen, 
sonst ist es ruckzuck aufgeladen für den Abtransport. 
Das muss den Mitarbeitern klar gemacht werden, dass sie 
Anbaugeräte nicht herumliegen lassen, sondern so gut es 
eben geht, sichern sollten. Betriebe müssen ihrem Perso-
nal ein Bewusstsein für mehr Sicherheit vermitteln – da 
müssen sich eingeschliffene Gewohnheiten und festge-
fahrene Routinen ändern. 

Der höhere Aufwand in Sachen Diebstahlschutz kann 
sich lohnen – etwa in Investitionen wie in Diebstahlwarn-
anlagen oder Wegfahrsperren. Eine auffällige Lackierung 
von Baumaschinen hat sich manches Mal als wirkungs-
voll erwiesen, was die Diebesbanden abschreckt, weil 
ein auffälliges Rot, Blau oder Grün fern der klassischen 
gelb-schwarzen Farbgebung verrät, wer der wahre Eigen-
tümer der Baumaschine ist. Genauso hat Ortung mittels 
GPS schon mehrfach geholfen, Baumaschinen wieder 
aufzuspüren, die auf dem Weg Richtung deutsche Gren-
ze waren, um im Ausland verhökert zu werden. 

Nichtsdestotrotz läuft nichts ohne Polizei – Wirt-
schaftsverbände fordern daher dringend mehr Unter-
stützung durch einen höheren Fahndungsdruck auf die 
international und professionell agierenden kriminellen 
Organisationen. Um gezielt präventive Maßnahmen 
ergreifen zu können, müssten die Ermittlungsbehörden 
das Delikt Diebstahl besser statistisch erfassen und die 
Voraussetzungen für eine bundesweit einheitliche Anzei-
genaufnahme schaffen. Doch Personalmangel, schlechte 
Vernetzung und geringe Spezialisierung verzögern das 
Aufgreifen der Täter, die schnell über alle Berge sind. 
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GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Bauen kann gefährlich sein – noch immer 
wirkt das Erbe des Zweiten Weltkriegs nach. Durch die Vielzahl der Baugruben 
in den Innenstädten kommen verstärkt Kampfmittel ans Licht, wenn der Bau-
grund ausgebaggert wird. Beinahe täglich werden die tickenden Zeitbomben 
entdeckt, die nach wie vor nicht detoniert sind, allerdings jederzeit explodieren 
könnten. Heimtückisch: Sie liegen häufig auf Flächen, die bereits in den Nach-
kriegsjahren wieder bebaut wurden. Langzeitversuche mit TNT haben gezeigt, 
dass der eingesetzte Sprengstoff nahezu unbegrenzt haltbar ist und seine Wirk-
samkeit beziehungsweise Sprengkraft über 70 Jahre nach Kriegsende nicht ein-
gebüßt hat. Ein bis zwei Selbstdetonationen pro Jahr sind gang und gäbe. Mit 
den Kampfmitteln wird sich Deutschland noch viele Jahrzehnte beschäftigen 
müssen, wenn es nach Experten geht. Denn die Überreste der vermutlichen 1,4 
Millionen Tonnen Bombenlast, die im Zweiten Weltkrieg über Deutschland ab-
geworfen wurde, schlummern bis heute unter der Erde.
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suchen haben, bei dem sollten Alarmglocken läuten: 
Vielleicht wird schon mal auskundschaftet, welche 
Geräte eine lukrative Diebesbeute wären? Mitarbeiter 
sollten aufmerksam verfolgen, wer sich auf der Baustelle 
befindet – Unbefugte haben dort alleine schon wegen 
der Verkehrssicherungspflicht nichts zu suchen. Helfen 
könnten schärfere Kontrollen, wie etwa auch eine Aus-
weispflicht und Registrierung der Arbeiter. Sich mehr 
abzuschotten, lässt Diebe erst gar nicht in Versuchung 
geraten. 

Ein blickdichter Bauzaun kann schon das erste Hinder-
nis sein. Weitere abschreckende Wirkung haben Alarm-
anlagen oder Überwachungskameras. Alleine schon 
Hinweisschilder, wie „Diese Baustelle wird überwacht“, 
lässt Diebe einen Bogen darum machen. Trotz allem 
lässt sich der eine oder andere Täter davon nicht abhal-
ten. Präventiven Schutz bieten Sicherheitsfirmen, welche 
die Baustellen überwachen und auf Streife gehen. Das ist 
natürlich immer eine Frage des Geldes. Gerade bei grö-
ßeren Maßnahmen kann sich aber eine Sicherheitsfirma 
durchaus lohnen – zumal viele Bauarbeiten abseits von 
öffentlichen Straßen und abgeschieden auf weitem Feld 
und Flur ausgeführt werden. 

Baumaschinen nur so viel zu betanken, wie tagsüber 
an Sprit verbraucht wird, oder sie mit dem Aufkleber 
„Biodiesel“ tarnen, sind gutgemeinte Ratschläge, die 
trotzdem nicht verhindern, dass sich Diebe vor allem ge-
waltsamen Zutritt verschaffen und dabei viel kaputt ma-
chen. Baufirmen sollten es den Langfingern trotzdem so 
schwer wie nur irgendwie möglich machen. Wie heißt es 
so schön: Gelegenheit macht Diebe. Darum gerät alles, 
was nicht niet- und nagelfest ist, in ihr Visier. Die Konse-

Explosive Baustellen
Angesichts der hohen Bautätigkeit steigt die Zahl der entdeckten Kampfmittel 

Bagger auf Tournee 
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Kampfmittel der Artillerie und Infanterie 
werden im Regelfall bis zu 1,50 Meter unter 
Geländeoberkante entdeckt. Demgegen-
über werden Bombenblindgänger in den 
meisten Fällen in bis zu acht Metern Tiefe, 

in besonderen Fällen jedoch auch in bis zu 
20 Meter unter Geländeoberkante gefun-
den, wissen die Experten, welche die gefähr-
lichen Kriegs-Altlasten aufspüren müssen. 
In der Regel bekommt die Öffentlichkeit 

Mit einer Roadshow tourt Caterpillar durch Europa und macht 
mit seinen Trucks auch Boxenstopp in Deutschland, um Bauun-
ternehmen von der nächsten Generation der Kettenbagger 
zu überzeugen. Der Cat 320GC, 320 und 323 versprechen 
eine neue Ära in der Baumaschinengeschichte einzuläuten. 
Die Kettenbagger stehen für Hightech dank serienmäßi-
ger Cat Connect Technologie, 2D-Maschinensteuerung 
mit Planierautomatik, integriertem Wägesystem und 
elektronischer Arbeitsraumbegrenzung. 
Das konnte auch Carl Pioch 
überzeugen. Der Geschäfts-
führende Gesellschafter 
und Firmeninhaber von 
Michel Bau investierte in 
den ersten Cat Kettenbag-
ger 320 in Deutschland. 
Mehr Details dazu und zur 
Roadshow erhalten Sie auf 
der Seite 9.	 Foto: Zeppelin
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IFAT traf Nerv der Branche
Messe als Branchentreffpunkt plus Plattform für Geschäftsabschlüsse
MÜNCHEN (SR). 3 300 Aussteller und damit rund 200 Unternehmen mehr als 
2016 verzeichnete die IFAT in diesem Jahr. Mit dem Ausstellerwachstum erreichte 
die Leitmesse für die Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft ein neues 
Rekordniveau. Um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, bot ihnen die 
Messe München zusätzliche Ausstellungsflächen auf zwei weiteren Messehallen. 
Für Stefan Rummel, Geschäftsführer der Messe München, ganz klar ein Zeichen, 
„dass sich weltweit immer mehr Unternehmen den globalen Umweltherausforde-
rungen stellen.“ Eine Tendenz, die sich auch im Messeauftritt von Zeppelin Bau-
maschinen in der neugebauten Halle C5 widerspiegelte. Die IFAT präsentierte sich 
erneut als der unbestrittene Branchentreffpunkt, aber auch als Messe für konkrete 
Geschäftsabschlüsse. 

Das Unternehmen verzeichnete konkrete 
Anfragen nach speziellen Lösungen für das 
Recycling, die Materialsortierung und den 
Materialumschlag. Qualifizierte Kunden-
besuche am Stand, die eine Bereitschaft 
für Investitionen signalisierten, zeichne-
ten sich bereits am Tag eins der Messe ab. 
Für die verschiedensten Aufgabenbereiche 
stand die passende Baumaschinentechno-
logie bereit, wobei der Fokus auf den Um-
schlagbaggern der Serie MH3000 lag, die 

für den Recyclingeinsatz, die Abfallwirt-
schaft und die Entsorgung ausgelegt sind. 
Das auf der IFAT vorgestellte Trio mit 
dem MH3022, MH3024 und MH3026 
gilt als Messeneuheit. Den Umschlaggerä-
ten zur Seite standen auf der IFAT die viel-
fach bewährten Radlader in verschiedenen 
Größenklassen, wie ein 906M, ein 938M 
und 950M. Sie dienen der Beschickung 
von Shredder, Brecher und Siebanlagen 
oder Lkw.
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Wer feste arbeitet, darf auch Feste feiern
Zeppelin Niederlassung Böblingen bedankt sich mit buntem Programm
BÖBLINGEN (SR). „Schaffe, schaffe, Häusle baue“ – wer angesichts der derzei-
tigen Baukonjunktur hart und viel arbeitet, darf auch mal feiern. Dafür diente 
der Zeppelin Niederlassung Böblingen diesmal kein Jubiläum oder ein klas-
sischer Tag der offenen Tür als Anlass, sondern die enge Zusammenarbeit zu 
langjährigen Kunden, insbesondere die persönliche Beziehung zu Firmenchefs 
und Mitarbeitern in den Unternehmen – ob zu den Maschinisten oder zu dem 
Personal, das auf der Baustelle Tag für Tag quasi seinen Mann steht. 

Baumaschine oder Rental – aufgeboten 
hatten, um die Besucher zu unterhalten. 
Adrenalin bedingt durch atemberauben-
de Stunts versprühte eine Motorrad-Free-
style-Show. Für nicht weniger Nerven-
kitzel unter den Teilnehmern sorgte der 
Parcours, den der Zeppelin Fahrerclub 
für seine Profi-Fahrer aufgebaut hatte – 
der Wettbewerb diente als Vorentscheid 
für die Fahrermeisterschaft am 8. Juni in 
Friedrichshafen. 

In Böblingen machte auch der Caterpil-
lar Show-Truck Station, der derzeit durch 
Europa tourt. Mithilfe einer Roadshow 
soll vermittelt werden, wie Caterpillar 
die Zukunft der Baumaschinen sieht, die 
durch die nächste Generation an Ketten-
baggern in Form der Cat 320GC, 320 
und 323 eingeleitet wurde. Was Fahrer 
an Innovationen erwarten dürfen und 
welches Potenzial in den neuen Geräten 
bedingt durch Technologien steckt, wur-
de in unzähligen Shows in allen Details 
präsentiert. Vorgestellt wurde das serien-
mäßige Cat Connect, die 2D-Maschi-
nensteuerung mit Planierautomatik, das 
integrierte Wägesystem und die elektro-
nische Arbeitsraumbegrenzung – auch 
wurde darauf eingegangen, was Fahrer 
am neuen Display alles einstellen und ab-
lesen können, um die Arbeit auf der Bau-
stelle zu erleichtern. 
 
Das dargebotene Programm spiegelte 
die ganze Bandbreite an Produkten und 
Dienstleistungen wider, die Kunden bei 
Zeppelin erhalten. Bereits am Eingang 
empfing die Gäste ein LED-Anhänger 
der Baustellen- und Verkehrssicherung 
von Zeppelin Rental. Vertreten wa-
ren Mietgeräte und Hebebühnen. Ein 

Reifen-Premiere für den Straßen- und Geländeeinsatz 
Continental präsentiert ein vollständiges Reifen- und Dienstleistungsangebot für die Bauindustrie 
HANNOVER, MÁLAGA. Während im Jahr 1950 nur 30 Prozent der Weltbevöl-
kerung in Städten lebte, soll dieser Anteil Prognosen zufolge bis 2050 auf etwa 66 
Prozent ansteigen. Leben immer mehr Menschen in städtischen Gebieten, nimmt 
auch der Bedarf an Wohnungen, Schulen, Krankenhäusern, Büros, Lagerhäu-
sern, Fabriken, Straßen und Schienennetzen zu – und damit steigt auch die Nach-
frage nach Bauleistungen. Als wichtiger Geschäftspartner und Zulieferer für die 
Bauindustrie erweitert Continental jetzt sein Baustellenreifenportfolio um den 
neuen Lkw-Reifen Conti CrossTrac für den gemischten Straßen- und Gelände-
einsatz. Der Newcomer feierte seine Premiere bei den Continental Construction 
Innovation Days vom 17. bis 19. April in Málaga. Das Technologieunternehmen 
präsentierte sein vollständiges Reifen- und Lösungsangebot für alle Aufgaben, 
Anwendungen und Maschinen entlang der Lieferkette der Baubranche auf dem 
Caterpillar Demo- und Trainingsgelände.

„Mit dem prognostizierten Wachstum im 
Bausektor wird auch die Nachfrage nach 
Baumaschinen und damit nach hoch spe-
zialisierten Baureifen steigen. Unser neu-
er Conti CrossTrac ergänzt unser breites 
Baustellenportfolio auf sinnvolle Weise. 
Der Reifen, der für eine sichere, produk-
tive, effiziente und nachhaltige Baulogis-
tik entwickelt wurde, verschafft unseren 
Kunden im Bausektor echten Mehrwert“, 
so Constantin Batsch, Geschäftsbereichs-
leiter Lkw-Reifen-Ersatzgeschäft EMEA.  

Beim Transport zu und auf der Baustelle 
stehen Maschine und Reifen vor härtes-
ten Herausforderungen. Um diesen an-
spruchsvollen Anforderungen gerecht zu 
werden und um die beste Performance 
zwischen Straßen und Gelände zu erzielen, 
wurde der neue Conti CrossTrac auf Basis 
moderner Lkw-Reifentechnologien ent-
wickelt. Profile und Gummimischungen 
nach neuestem Stand der Technik bieten 
ausgezeichnete Langlebigkeit, Traktion 
und Robustheit. Die Widerstandsfähigkeit 
der Reifen gegen Schnitte, Kerben und 

Ausbrüche bei harten Geländebedingun-
gen sowie ein geringer Rollwiderstand und 
hohe Laufleistung auf befestigten Straßen 
machen den neuen Conti CrossTrac zu ei-
nem verlässlichen Partner. Das Ergebnis: 
Der Fahrer hat sein Fahrzeug auf jedem 
Untergrund im Griff. Selbst bei harten 
Bremsmanövern und Richtungswechseln 
verliert der Conti CrossTrac niemals die 
Traktion. Alle gängigen Größen werden 
auch als Reifen mit werksseitig vormon-
tierten Reifensensoren erhältlich sein. Die 
im Reifeninneren montierten Sensoren 
messen permanent die Temperatur und 
den Luftdruck des Reifens. Diese Daten 
werden an das Reifendruckkontrollsys-
tem ContiPressureCheck direkt auf ein 
Display in die Fahrerkabine und über eine 
Yard Reader Station an das Webportal von 
ContiConnect gesendet.

Lkw-Reifen von Continental sind für hohe 
Wirtschaftlichkeit während ihrer gesam-
ten Nutzungsdauer und darüber hinaus 
ausgelegt, das gilt insbesondere für die 
Karkasse. Dank ihrer Robustheit halten 

Conti CrossTrac-Reifen länger als nur ein 
Reifenleben. Der ContiLifeCycle beginnt 
beim Neureifen und findet seine Fortset-
zung in den Premiumlösungen für die 
Heiß- und Kaltrunderneuerung, ContiRe 
und ContiTread. Sie stehen für ein neu-
es Reifenleben mit starker Laufleistung. 
Continental bietet jedoch nicht nur Pre-
miumlösungen für die Runderneuerung 
selbst, sondern sorgt auch für das vollstän-
dige Karkassenmanagement – von der In-
spektion und Lagerung über Ankauf und 
Transport gegebenenfalls bis hin zur vor-
schriftsmäßigen Entsorgung. Durch die 
Verlängerung der Reifenlebensdauer trägt 
der ContiLifeCycle dazu bei, die Kosten 
pro Kilometer und damit die Gesamtbe-
triebskosten zu senken.

Schlammige, sandige, felsige, unbefes-
tigte Untergründe: Off-the-Road-Reifen 
(OTR) für Baufahrzeuge und -maschinen 
müssen mit schwierigen Bodenbedingun-
gen zurechtkommen. Continental hat 
hierfür das Reifenprogramm ContiEarth 
entwickelt. Die OTR-Reifen bieten jeweils 
spezielle Profile für die individuellen An-
forderungen von Ladern, Muldenkippern 
oder Raddozern, die in Bergbau- oder 
Bauprojekten eingesetzt werden. Das ent-
sprechende Sortiment umfasst zwei Rei-
fenlinien, den EM-Master und den RDT-
Master. Der EM-Master für knickgelenkte 
Muldenkipper, Lader und Raddozer ist in 
zwei Versionen mit unterschiedlichen Pro-

filausführungen erhältlich: als E3/L3 mit 
guten Selbstreinigungseigenschaften, gu-
ter Traktion und Manövrierfähigkeit auf 
weichen und schlammigen Böden und als 
E4/L4 mit hohem Karkassenschutz, guter 
Schnittfestigkeit, Traktion und komfor-
tabler Laufruhe auf harten und felsigen 
Untergründen. Der für Starrrahmen-Mul-
denkipper entwickelte RDT-Master bietet 
hohe Stabilität, Langlebigkeit und gute 
Traktion auch bei hohen Geschwindigkei-
ten über große Entfernungen. Als intelli-
gente Reifen sind sowohl der EM-Master 
als auch der RDT-Master ab Werk mit 
integrierten Reifensensoren ausgestattet 
und damit sofort für den Einsatz mit den 
Reifendruckkontrollsystemen ContiPres-
sureCheck und ContiConnect bereit. 

Unter rauen Bedingungen wie im Berg-
bau oder auf Baustellen sind Effizienz und 
Sicherheit maßgeblich. Reifen mit zu ge-
ringem Luftdruck sind allerdings immer 
noch eine weit verbreitete Ursache für Pan-
nen. Durchschnittlich fährt ein Drittel 
aller Reifen einer Fahrzeugflotte mit zu ge-
ringem Luftdruck, so die Erfahrungen des 
Reifenherstellers. Um korrekten Druck 
und die richtige Reifentemperatur sicher-
zustellen, hat Continental digitale Reifen-
druckkontrollsysteme entwickelt: Conti-
PressureCheck für einzelne Fahrzeuge und 
ContiConnect für Flotten. Das Herzstück 
beider Systeme bilden Reifensensoren von 
Continental. Die im Reifeninneren mon-

Realistische Einsatzbedingungen nutzte Continental, um sein vollständiges Reifen- und Dienstleistungsangebot 
vorzustellen. 	 Fotos: Continental

Live-Vorführungen waren Teil der Show, die Continental bei Caterpillar in 
Málaga ausrichtete. 

tierten intelligenten Sensoren messen per-
manent Temperatur und Luftdruck des 
Reifens und melden die Daten – entweder 
an ein Handlesegerät, an ein Display in 
der Fahrerkabine oder an ein Webportal, 
das eine Übersicht über die gesamte Flotte 
bietet. Die Alarmmeldungen und Benach-
richtigungen machen den Flottenbetreiber 
direkt auf die Reifen aufmerksam, was so-
fortiges Handeln erfordert.

Die Wahl des passenden Reifens für eine 
bestimmte Anwendung ist der Schlüssel 
zur Steigerung sowohl der Effizienz als 
auch der Sicherheit von einzelnen Fahrzeu-
gen oder ganzen Flotten. Neben seinem 
breiten Händler- und Vertriebsnetz baut 
Continental deshalb auf den Außendienst 
und entsprechende Mitarbeiter. Sie bera-
ten Kunden vor Ort und unterstützen sie 
bei der Wahl des richtigen Reifenprodukts 
und den passenden digitalen Lösungen für 
die jeweilige Anwendung. Daneben neh-
men sie Bedürfnisse und Anforderungen 
des Kunden auf und fungieren so auch als 
Schnittstelle zur Forschung und Entwick-
lung bei Continental. Darüber hinaus 
bietet Continental das System ContiFleet-
Check an, das eine Überwachung von 
Reifendruck, Profiltiefe und Laufleistung, 
aber auch von Reifenschäden und Abrieb-
profilen ermöglicht. ContiFleetReporting, 
das Flotten eine vollständige Analyse der 
Reifenleistung des Fuhrparks bietet, ver-
vollständigt das Serviceangebot. 

ZM110 wurde gezeigt. Ein Cat MH3022 
und Cat MH3026 verkörperten Bagger-
Technologie für den Materialumschlag. 
An Einsätze der Agrarwirtschaft richtete 
sich ein Cat Telehandler und Cat Agrar-
lader 938. Zu den Neumaschinen gesellte 
sich gebrauchtes Equipment und Kom-
ponenten. Wichtige Stütze im Vertrieb 
von Baumaschinen ist der Service, der 
seine Werkstatt vorstellte, über die An-
bindung an das Flottenmanagement und 
das Online-Kundenportal informierte 
sowie Einblick in Service-Fahrzeuge, di-
gitalen Messwerkzeuge und den Hydrau-
likschlauchservice bot. Die Schweißerei 
hatte ebenfalls ihre Pforten geöffnet – Be-
sucher konnten zusehen, wie ein Stahlteil 
bearbeitet und gebohrt wurde. 

Kulinarisch verwöhnt wurden die Besu-
cher im Zeppelin Rental Biergarten sowie 
in der Werkstatt, die eigens herausgeputzt 
worden war. „Eine ganz entspannte At-
mosphäre und ein unfallfreier Ablauf ha-
ben maßgeblich zu dem gelungenen Ver-
lauf beigetragen. Das Schöne ist: Aus der 
Veranstaltungen resultierten auch Bestel-
lungen für neue Maschinen und Kompo-
nenten. Und das Ganze diente auch noch 
einem guten Zweck: An das Olgahospi-
tal, eines der größten Krankenhäuser für 
Kinder und Jugendliche in Deutschland, 
werden wir einen Spendenscheck in Höhe 
von 3 500 Euro übergeben. Somit konn-
ten wir auf diese Weise auch noch andere 
an unserem Fest teilhaben lassen und da-
mit etwas Gutes tun“, unterstrich Böger. 

„Wir haben ein buntes Programm für alle 
auf die Beine gestellt und wollten damit 
einfach einmal Danke sagen für intensi-
ve Geschäftsbeziehungen und das immer 
wieder bewiesene Vertrauen. Unser Ziel 
war es, damit vor allem Baugeräteführer 
anzusprechen. Sie haben einen hohen 
Stellenwert bei einer Entscheidung für 
eine Baumaschineninvestition – ihre Mei-
nung hat starkes Gewicht, was angesichts 
des demografischen Wandels mehr denn 
je zum Tragen kommt. Vor allem hatten 
sie ausgiebig die Möglichkeit, sich über 

halbautonomes Baggern zu informieren. 
Sie konnten sich auch die modernen Be-
dienmöglichkeiten und Ausstattung der 
neuen Baggergeneration zeigen zu lassen“, 
so Thomas Böger, Zeppelin Niederlas-
sungsleiter Böblingen. 

Das Team im Vertrieb und Service so-
wie von der Mietstation Zeppelin Rental 
empfing weit über 2 000 Gäste, die sich 
bei schönstem Sonnenschein auf dem 
Gelände der Niederlassung umschauten, 
was Zeppelin – ob die Geschäftseinheit 

Die neue Bagger-Generation stand im Fokus. 

Nervenkitzel pur versprach die Motorrad-Freestyle-Show.	 Fotos: Zeppelin
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STUTTGART. Der zunehmende Maschineneinsatz auf den Baustellen des Landes 
erfordert eine adäquate technische Ausbildung, um die künftigen Baufachleute fit 
zu machen für die Bauaufgaben der Zukunft. Die Bauwirtschaft Baden-Württem-
berg hat deshalb für ihre verbandseigenen überbetrieblichen Ausbildungszentren 
mit insgesamt 3 000 Baulehrlingen zahlreiche neue Baugeräte angeschafft, die 
demnächst in den verschiedenen Werkhallen und Übungsgeländen zum Einsatz 
kommen. Bei den Neuanschaffungen spielen neben der neuesten Maschinentech-
nik Umweltschutz, Gesundheits- und Sicherheitsaspekte eine Rolle. 

Kleider machen Leute
Berufsmode – das Spiel mit Farbe und Wirkung
NEUSS. Früher waren Bauarbeiter blau, wenn es um ihre Berufskleidung geht. 
Nicht umsonst stand der Blaumann lange im Fokus der Arbeitswelt. Doch heute 
zeigen immer mehr Farben Image und Individualität der Betriebe. Was ist an-
gesagt und wie wirkt es auf den Kunden? Ein Gespräch mit Maren Wüstefeld, 
Bekleidungsingenieurin beim Konfektionär Fristads Kansas, sowie Anja Scher-
bel-Erlinghagen, regionale Verkaufsleiterin beim textilen Mietdienstleister DBL 
– Deutsche Berufskleider-Leasing GmbH.

Deutsches Baublatt: Wann eroberte 
der „Blaumann“ eigentlich die Arbeitswelt 
und wo steht er jetzt?
Maren Wüstefeld: In den 60er-Jahren 
wurde Arbeitsbekleidung verstärkt in der 
Farbe Royalblau entdeckt. Denn, anders 
beispielsweise als Marine, ist diese eine 
sehr unempfindliche Farbe, die Schmutz 
und Staub unauffällig absorbiert. Prakti-
sches Argument für die Arbeitswelt. Da-
mit wurde ein Klassiker geschaffen, den 
man auch heute noch trägt. Mit dem man 
allerdings keine Trends mehr setzt.

Deutsches Baublatt: Welche Farben 
spielten und spielen daneben eine Rolle?
Anja Scherbel-Erlinghagen: Neben 
dem sehr verbreiteten Royalblau sind 
die mit spezifischen Gewerken verbun-
denen Farben dominant. Wie etwa der 
„grüne“ Gärtner, der „beige“ Schreiner, 
der „rote“ oder auch „graue“ Elektriker 
oder natürlich der Maler in Weiß. Eben 
branchenspezifische Farben mit hohem 
Wiedererkennungswert. Doch als textiler 
Mietdienstleister merken wir, dass sich 
viele moderne Betriebe heute deutlich 
freier von solch einer Kategorisierung ein-
kleiden möchten. Und bei ihrer Arbeits-
kleidung dann Farben wählen, welche die 
eigene Corporate Identity unterstreichen 
oder die sie optisch mehr ansprechen.

Deutsches Baublatt: Welche Farben 
sind da gerade im Trend?
Anja Scherbel-Erlinghagen: Gebro-
chene Farben wie etwa Melangetöne wer-
den aktuell gerne geordert. Hier wird das 
klassische Royalblau beispielsweise durch 
ein Jeansblau oder ein Grau-Blau ersetzt. 
Alles ebenfalls Töne, die schmutzun-
empfindlich sind, und eben eine starke 
Schmutzabsorption bieten. Das ist das 
A und O gerade im Handwerk, schließ-
lich geht man dort mit Staub und Spänen 
um. Hier gibt es heute aber ein erweiter-
tes Farbspektrum, das diesen Ansprüchen 
gerecht wird – und dem Auge auch mal 
andere Farbtöne bietet. So etwa auch 
beim klassischen Gärtner-Grün, das heu-
te gerne durch Armeegrün oder durch 
Khakitöne ersetzt wird.

Maren Wüstefeld: Man geht nicht 
komplett weg von der Imagefarbe, aber 
man spielt damit und mischt auch schon 
mal verschiedene Töne miteinander. 
Grün in allen Varianten sehe ich aktuell 
als eine der Trendfarben – übrigens auch 
gewerkübergreifend. Berufskleidung ist 
heute tatsächlich weniger traditionell ge-
prägt, sondern wird deutlich moderner, 
nähert sich eben der Mode an. Ohne 
natürlich berufsspezifische Features zu 
vernachlässigen. So werden beispielsweise 

Zum Neuerwerb gehört unter anderem 
ein sieben Tonnen schwerer Radlader 
mit modernstem Rußpartikelfilter für 
die Ausbildung der rund 270 Baugeräte-
führer und 550 Straßenbauer. Außerdem 
gibt es künftig einen elektrobetriebenen 
Gabelstapler, um möglichst abgas- und 
feinstaubfrei Baumaterialien innerhalb 
der Werkhallen zu transportieren. Erst-
mals wurden auch drei elektrisch betrie-
bene Grabenstampfer angeschafft, damit 
die Azubis beim Verdichten von Boden 
und Schotter in tiefen Baugruben keinen 
Abgasen ausgesetzt sind. Zu den Neuin-
vestitionen im Bereich Umwelttechnik 
gesellt sich ferner ein mobiler drei Meter 
hoher Luftreiniger mit Lüftungsaggregat, 
um den Staub, der sich unweigerlich auf 
Baustellen bildet, effektiv zu filtern. 

Neu hinzugekommen für die überbe-
triebliche Ausbildung ist überdies ein 
Hydraulikhammer, mit dem große Be-
tonbauteile, wie sie etwa bei Abbruchar-
beiten von baulichen Anlagen anfallen, 
zerteilt werden können. Außerdem gibt 
es einen neuen Backenbrecher, der großen 
Gesteinsbrocken in kleine Schottersteine 
für den Straßenoberbau zerteilt. 

Modern ist auch die neuerworbene Be-
tonpresse für das Betonlabor im Ausbil-
dungszentrum Bau Geradstetten. Die 
Presse dient der Festbetonprüfung, das 
heißt, ein Betonwürfel wird so lange ge-
presst, bis er auseinanderbröselt. So kann 

man testen, ob der hergestellte Beton, 
etwa für Brückenbauwerke, die notwen-
dige Druckfestigkeit hat. Ähnlich wie 
ein Küchengerät nur in wesentlich grö-
ßeren Dimensionen arbeitet der neue so 
genannte Zwangsmischer. Mit seinem 
Hochgeschwindigkeitsquirl mischt er 
ganz besonders anspruchsvolle Rezeptu-
ren wie etwa selbstverdichtende Betone 
oder Hochleistungsbeton mit extrem ho-
her Druckfestigkeit. 

Thomas Möller, Hauptgeschäftsführer der 
Bauwirtschaft Baden-Württemberg, sieht 
in den Neuanschaffungen, die immerhin 
einen Wert von mehreren hunderttausend 
Euro haben, auch eine wichtige Investiti-
on in Zukunft der Branche: „Der Maschi-
neneinsatz auf unseren Baustellen nimmt 
stetig zu. Hochmoderne Technik gehört 
mittlerweile zur Standausrüstung einer 
jeden Baumaßnahme. Darauf müssen wir 
unsere Azubis bestmöglich vorbereiten 
und sie bereits während der Ausbildung 
entsprechend qualifizieren. Nur so kön-
nen wir Fachkräfte heranbilden, die für 
die großen baulichen Herausforderungen 
vor allem im Bereich Infrastruktur und 
Umweltschutz gewappnet sind.“ 

Ein Großteil der Investitionskosten für 
die neuen Baugeräte sowie weiterer klei-
nerer Anschaffungen wurden vom Bun-
desinstitut für Berufsbildung BIBB und 
vom Wirtschaftsministerium in Baden-
Württemberg übernommen. 

von Konfektionären wie Fristads Kansas 
oft vier verschiedene Blau -oder Grüntö-
ne miteinander kombiniert, dazu einzelne 
Partien betont oder auch das Nähgarn der 
Tonigkeit angepasst. Auch Accessoires 
wie Knöpfe und Reißverschlüsse werden 
heute farblich gestaltet – bislang hat man 
das bei Berufskleidung nicht getan. Aber 
es wird auch hier optisch immer detail-
verliebter, dabei werden echte Hingucker 
geboten.

Deutsches Baublatt: Wie kann ich 
denn mit Optik und Farbe der Berufsklei-
dung mein Image unterstützen?
Anja Scherbel-Erlinghagen: Als tex-
tiler Mietdienstleister, der auch persönlich 
und individuell vor Ort berät, sehen wir 
uns immer auch den Betrieb an, schauen 
welche Menschen dort arbeiten und an 
welchen Orten sie eingesetzt werden. So 
kommt es bei dem einen Betrieb darauf 
an, dass die Mitarbeiter sich einfach kom-
fortabel in ihrer Kleidung fühlen und 
sich gegen Staub und Dreck schützen. Bei 
Farben sind hier etwa Khaki und Beige 
gut geeignet, um handwerkliche Leistun-
gen rüberzubringen. Habe ich hingegen 
viel Kundenkontakt und bin beratend tä-
tig, ist ein Dunkelblau ratsam. Es geht für 
die Betriebe ja immer auch darum, ihre 
Kunden da abzuholen, wo diese die Kom-
petenz erwarten.

Deutsches Baublatt: Farben bei Be-
rufskleidung haben also durchaus psycholo-
gische Momente?
Maren Wüstefeld: Unbedingt. Blei-
ben wir beim Beispiel Dunkelblau. Die-
se Farbe hat immer die kompetenteste 
Ausstrahlung und Wahrnehmung beim 
Kunden. Nicht von ungefähr sind die 
Uniformen von Piloten oder die Jacketts 
leitender Mitarbeiter häufig dunkelblau, 
da sie seriös wirken, Würde und Kompe-
tenz ausstrahlen. Grau hingegen wird mit 
handwerklichem Geschick verbunden, ist 
eine Farbe, die zupackend, begabt, patent 
wirkt. Man denke an den obligatorischen 
grauen Hausmeisterkittel. Auch mit 
Braun, Beige und Khaki wird hohe hand-
werkliche Kompetenz verbunden. Ebenso 
steht Beige für das Handwerk, wirkt bo-
denständig, naturverbunden, griffig. 

Deutsches Baublatt: Was geht bei Far-
be in der Berufsmode gar nicht?
Maren Wüstefeld: Heute geht fast 
alles, viele Betriebe passen die Kleidung 
schließlich auch dem individuellen Cor-
porate Identity an. Dennoch – Lila und 
auch Bordeaux sind im Handwerk als 
Farbe schwierig. Hier sind klar kernige-
re Farben angesagt. Und das bleibt wohl 
auch so.
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Bei den Investitionen in die Ausbildung spielen neuesten Maschinentech-
nik, Umweltschutz, Gesundheits- und Sicherheitsaspekte eine Rolle. 	

Foto: Bauwirtschaft Baden-Württemberg

Blaumann war gestern – heute ist Arbeitskleidung individueller, mus aber 
immer noch schmutzresistent sein. 	 Foto: DBL

Investitionen für die Zukunft
Moderne Ausbildungstechniken erfordern neue Baugeräte 
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Wie werden Unterkosten-
angebote identifiziert?

Aufgrund der relativ unbestimmten 
Formulierung des „ungewöhnlich nied-
rigen“ Angebots, sind in der Praxis vor 
allem die in dieser Sache ergangenen 
Entscheidungen der Rechtsprechung zu 
berücksichtigen, die im Folgenden zu-
sammengefasst werden sollen. Seitens 
der Rechtsprechung wird dem Auftrag-
geber regelmäßig ein großer Spielraum 
bei der Prüfung von Unterkostenange-
boten zugebilligt. Laut EuGH obliegt 
es dem Auftraggeber, eine sachliche und 
eine nichtdiskriminierende Methode zur 
Identifizierung ungewöhnlich niedriger 
Angebote zu entwickeln. Zwingende 
Vorgaben werden vom Gerichtshof hin-
gegen keine gemacht.

In der Praxis wird regelmäßig zunächst 
der Abstand zwischen dem potenziellen 
Unterkostenangebot und dem nächsthö-
heren Angebot betrachtet (sogenannte 
Aufgreifschwelle). Zum Teil wird eine 
Prüfpflicht des Auftraggebers dann be-
reits ab einem Preisunterschied von zehn 
Prozent, jedenfalls aber wohl ab 30 Pro-

Hat ein Arbeitnehmer zum Kündi-
gungszeitpunkt noch eine Freiheitsstra-
fe von mehr als zwei Jahren zu verbü-
ßen und ist eine vorherige Entlassung 
nicht sicher zu erwarten, so liegt hierin 
ein personenbedingter Grund für eine 
ordentliche Kündigung des Arbeits-
verhältnisses vor. Dem Arbeitnehmer 
kann, so das Landesarbeitsgericht Hes-
sen, in seiner Entscheidung vom 21. 
November 2017 – 8 Sa 146/17, regelmä-
ßig nicht zugemutet werden, lediglich 
Überbrückungsmaßnahmen zu ergrei-
fen und auf eine dauerhafte Neubeset-
zung des Arbeitsplatzes zu verzichten. 
Hinzu kommt, dass der Arbeitgeber bei 
der Rückkehr eines langjährig inhaf-
tierten Arbeitnehmers mit zusätzlichem 
Einarbeitungsaufwand rechnen muss. 

Sachverhalt

Die Parteien streiten über die Rechts-
wirksamkeit einer ordentlichen Kün-
digung und Weiterbeschäftigung. 
Der 1992 geborene und einem Kind 
zum Unterhalt verpflichtete Kläger 
war seit dem 21. Juni 2011 zuletzt auf 
Grundlage des Arbeitsvertrags vom 
10. Juni 2013 bei der Beklagten zu ei-
nem durchschnittlichen Bruttomonats-
gehalt in Höhe von 3 300 Euro beschäf-
tigt. Zuvor absolvierte er bei ihr eine 
dreijährige Ausbildung. In dem Betrieb 
der Beklagten werden regelmäßig mehr 
als zehn Arbeitnehmer ausschließlich 
der zu ihrer Berufsbildung Beschäftig-
ten beschäftigt. Für diesen Betrieb ist 
ein Betriebsrat gebildet.

Am beziehungsweise in der Nacht vom 
26. auf den 27. Mai 2014 beging der 
Kläger mit mehreren Mittätern einen 
versuchten Raubüberfall auf einen Su-
permarkt. Mit erstinstanzlichem Urteil 
vom 25. August 2015 wurde er wegen 
seiner Beteiligung an dem versuchten 
Raubüberfall zu einer Freiheitsstrafe 
von zwei Jahren und sieben Mona-
ten verurteilt. In zweiter Instanz wur-
de er zu einer Freiheitsstrafe von zwei 
Jahren und acht Monaten verurteilt. 
Das zweitinstanzliche Strafurteil ist 
rechtskräftig. Dies teilte der Kläger der 
Beklagten am 27. Juli 2016 mit. Am 

ergreifen und auf eine dauerhafte Neu-
besetzung des Arbeitsplatzes zu verzich-
ten. Dabei ist unter anderem bedeut-
sam, dass bei zunehmender Haftdauer 
die Verwirklichung des Vertragszwecks 
in Frage gestellt wird. Eine mehrjährige 
Abwesenheit des Arbeitnehmers geht 
typischerweise mit einer Lockerung 
seiner Bindungen an den Betrieb und 
die Belegschaft sowie dem Verlust von 
Erfahrungswissen einher, dass aus der 
täglichen Routine resultiert. Dement-
sprechend muss der Arbeitgeber bei der 
Rückkehr eines langjährig inhaftierten 
Arbeitnehmers mit Einarbeitungsauf-
wand rechnen. 

Das Arbeitsgericht hat vor diesem Hin-
tergrund zutreffend angenommen, dass 
wegen der Verurteilung des Klägers zu 
einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren 
und acht Monaten, mit deren Verbü-
ßung zum Zeitpunkt des Zugangs der 
Kündigung im Umfang von zwei Jah-
ren und sieben Monaten zu rechnen ge-
wesen ist, an sich ein personenbeding-
ter Kündigungsgrund – unbeschadet 
einer Interessenabwägung – gegeben 
war. Entgegen der Auffassung des Klä-
gers war die Beklagte nicht gehalten, 
eine Haftentlassung nach Verbüßung 
von Zweidrittel der Haftstrafe oder 
eine Hafterleichterung in Betracht zu 
ziehen. Hierfür bestanden zum Kün-
digungszeitpunkt – wie bereits das Ar-
beitsgericht ausgeführt hat – keinerlei 
Anhaltspunkte. Entscheidend ist dabei 
nicht, dass nach dem nunmehr in der 
Berufung vorgelegten Vollzugsplan mit 
einer voraussichtlichen Entlassung des 
Klägers am 16. April 2018 zu rechnen 
ist. Maßgebliche Beurteilungsgrundla-
ge für die Rechtmäßigkeit einer Kün-
digung sind die objektiven Verhältnisse 
im Zeitpunkt des Zugangs der Kün-
digungserklärung. Die tatsächliche 
Entwicklung nach dem Kündigungs-
ausspruch kann nur in eng begrenz-
ten Ausnahmefällen Berücksichtigung 
finden. Die Pflicht des Arbeitgebers, 
den Arbeitnehmer in seinem Resoziali-
sierungsbemühen zu unterstützen, geht 
nicht so weit, diesem auf die vage Aus-
sicht hin, in ferner Zukunft eine Voll-
zugslockerung zu erreichen, bis zum 

Zeitpunkt einer Klärung. Das heißt, 
möglicherweise über Monate hinweg 
die Rückkehr auf den Arbeitsplatz zu 
ermöglichen. 

Auch der Einwand des Klägers, er habe 
wegen der Geburt seiner Tochter El-
ternzeit beantragen können, was zur 
Folge gehabt hätte, dass er ebenfalls 
für einen längeren Zeitraum keine Ar-
beitsleistung hätte erbringen können, 
verfängt nicht. Der Kläger übersieht, 
dass es für den von ihm beschriebenen 
Fall der Elternzeit klare gesetzliche Re-
gelungen gibt und er bei der Beklagten 
gerade nicht wegen der Inanspruch-
nahme von Elternzeit als Arbeitskraft 
nicht zur Verfügung steht. Eine Ver-
pflichtung des Arbeitgebers, selbst bei 
mehrjähriger Haftstrafe bloße Über-
brückungsmaßnahmen zu ergreifen, 
besteht auch nicht aus Gründen der 
Resozialisierung. Dies gilt insbesondere 
angesichts des Umstands, dass der Ge-
setzgeber für Fälle, in denen er es für er-
forderlich erachtet, dem Arbeitnehmer 
den Arbeitsplatz bei persönlicher Leis-
tungsverhinderung mit Rücksicht auf 
übergeordnete Interessen (Schutz von 
Ehe und Familie; Erfüllung staatsbür-
gerschaftlicher Pflichten) zu sichern, 
ausdrückliche, eigenständige Regelun-
gen getroffen hat. 

Interessenabwägung

Auch das Ergebnis der Interessenabwä-
gung durch das Arbeitsgericht ist nicht 
zu beanstanden. Das Landesarbeitsge-
richt geht hierbei allerdings zu Gunsten 
des Klägers von einer bis zu dem Kün-
digungszeitpunkt mehr als achtjähri-
gen Betriebszugehörigkeit aus, da die 
Ausbildungszeiten zu berücksichtigen 

sind. Zu beachten ist auch, dass der 
Kläger Vater eines Kleinkindes ist, dem 
er zum Unterhalt verpflichtet ist. Aller-
dings überwiegt das Beendigungsinter-
esse der Beklagten. Der Kläger hat seine 
Ausfallzeiten selbst verschuldet. Diese 
stehen in keinerlei Zusammenhang mit 
seiner Tätigkeit bei der Beklagten oder 
eines außerhalb seiner Sphäre stehen-
den Faktors wie einer Erkrankung. Die 
Beklagte hat den Kläger auch bis zum 
Antritt seiner Haftstrafe beschäftigt, 
obwohl er sich bereits im Jahr 2014 zu-
nächst in Untersuchungshaft befunden 
hat. Der Kläger befindet sich zudem in 
einem Alter, in dem sich die Arbeitssu-
che nicht schwer gestaltet.

Die Rechtswirksamkeit der Kündi-
gung vom 26. September 2016 steht 
nicht § 102 Abs. 1 Satz 3 BetrVG ent-
gegen. Nach dieser Vorschrift ist eine 
ohne Anhörung des Betriebsrats aus-
gesprochene Kündigung unwirksam. 
Der nicht erfolgten Betriebsratsanhö-
rung steht die fehlerhafte Anhörung 
des Betriebsrates gleich. Entgegen der 
Auffassung des Klägers hat das Ar-
beitsgericht nicht verkannt, dass der 
Betriebsrat auch im Rahmen seiner 
Anhörung zu den Möglichkeiten einer 
Haftverkürzung habe informiert wer-
den müssen. Eine solche Verpflichtung 
der Beklagten hat im Anlassfall nicht 
bestanden. Denn diese Möglichkeit 
war für ihren Kündigungsentschluss 
nicht bestimmend. Nach dem unbe-
strittenen Vortrag der Beklagten hat 
sie den Betriebsrat über die Dauer der 
zu verbüßenden Haftstrafe und den 
ihr bekannten Grund hierfür unter-
richtet. Damit war der Betriebsrat in 
der Lage, sich ein Bild über den Kün-
digungsentschluss und dessen Berech-
tigung zu machen. Wegen der Rechts-
wirksamkeit der Kündigung kann der 
Kläger von der Beklagten auch keine 
Weiterbeschäftigung verlangen. 

Verantwortlich:
Professor Andreas Biedermann,
Rechtsanwalt und Geschäftsführer
im Bauindustrieverband
Niedersachsen-Bremen und Hannover.

Nachdem im Vergabeverfahren die einge-
gangenen Angebote zunächst auf ihre For-
malien und die Eignung der Bieter geprüft 
werden, werden auf der dritten Stufe die 
Angebote in der engeren Wahl ermittelt. 
Dies beinhaltet neben der Überprüfung 
der technischen und rechnerischen Rich-
tigkeit der Angebote auch die Aufklärung 
unangemessen niedriger Angebote.

Die verschiedenen Stufen des Vergabever-
fahrens können sich dabei gegenseitig be-
einflussen. Ergeben sich bei der Prüfung 
eines ungewöhnlich niedrigen Angebots 
zum Beispiel nachträgliche Zweifel an 
der Zuverlässigkeit des Bieters, muss der 
Auftraggeber die Eignungsprüfung wie-
deraufnehmen. Grundsätzlich gilt: Liegt 
ein ungewöhnlich niedriger Preis vor, hat 
der Auftraggeber das Zustandekommen 
des Preises zu prüfen und das Angebot 
gegebenenfalls auszuschließen. 

Warum sind ungewöhnlich 
niedrige Angebote proble-
matisch?

Die Pflicht zur Prüfung und gegebe-
nenfalls zum Ausschluss ungewöhn-

lich niedriger Angebote ist in der Ver-
gabeverordnung und der Vergabe- und 
Vertragsordnung für Bauleistungen 
geregelt. Auf den ersten Blick scheint 
dies im Widerspruch zu dem Inter-
esse des öffentlichen Auftraggebers 
an einem möglichst wirtschaftlichen 
Angebot zu stehen. Sinn und Zweck 
der Vorschriften, die insoweit entspre-
chende EU-Richtlinien umsetzen, ist 
jedoch der Schutz des Auftragnehmers 
vor Angeboten, deren vertragsgerechte 
Ausführung nicht gesichert ist. Denn 
ein Angebot kann auch dann unwirt-
schaftlich sein, wenn es zwar günstig 
ist, aber „auf technisch, wirtschaftlich 
oder rechtlich fragwürdigen Annah-
men oder Praktiken“ basiert – so die 
Begründung der Richtlinie. Es soll 
verhindert werden, dass der Auftrag-
nehmer eine zu niedrige Preiskalku-
lation später durch schlampige Arbeit 
kompensieren muss. Verbleiben also 
auch nach der Prüfung des Angebots 
noch Zweifel daran, dass das Unter-
nehmen die erforderlichen Kapazitä-
ten tatsächlich zur Verfügung stellen 
kann, so ist das betroffene Angebot 
auszuschließen.

Arbeitsrecht am Bau Rechtsanwalt Professor Andreas Biedermann
Geschäftsführer im Bauindustrieverband Niedersachsen-Bremen, Hannover

Der Ausschluss von 
Unterkostenangeboten

Vergaberecht in der Praxis Rechtsanwältin Andrea Kullack
Spezialistin im Bau- und Vergaberecht, Frankfurt/Main

15. September 2016 trat er die Haft in 
der Justizvollzugsanstalt an.  Die rest-
liche zu verbüßende Haftstrafe betrug 
am 15. September 2016 unter Anrech-
nung von bereits verbüßten Zeiten von 
Untersuchungshaft noch zwei Jahre und 
sieben Monate. Über seinen Haftantritt 
zum 15. September 2016 informier-
te der Kläger die Beklagte mit einem 
Schreiben vom 19. September 2016. 
Am 21. September 2016 hörte die Be-
klagte den Betriebsrat zur beabsichtig-
ten ordentlichen Kündigung des Klä-
gers wegen der Haftstrafe an. Am 22. 
September 2016 erteilte der Betriebsrat 
seine Zustimmung zur beabsichtigten 
Kündigung. Mit dem Schreiben vom 
26. September 2016, zugegangen am 
27. September 2016, kündigte die Be-
klagte das Arbeitsverhältnis der Partei-
en ordentlich zum 31. Dezember 2016. 

Entscheidungsgründe

Die Berufung des Klägers gegen das 
Urteil des Arbeitsgerichtes Wiesbaden 
vom 5. Januar 2017 – 4 Ca 1825/16 
hat in der Sache keinen Erfolg, weil das 
Arbeitsverhältnis aufgrund der ordent-
lichen Kündigung vom 26. September 
2016 sein Ende gefunden hat. Der Klä-
ger kann daher auch keine Weiterbe-
schäftigung verlangen. 

Das Arbeitsgericht hat seiner Entschei-
dung zunächst konsequent die Recht-
sprechung des Bundesarbeitsgerichts 
zur haftbedingten Arbeitsverhinderung 
als personenbedingter Kündigungs-
grund zugrunde gelegt (vgl. Bundesar-
beitsgericht, Urteil vom 22. Oktober 
2015 – 2 AZR 381/14). Danach liegt 
ein personenbedingter Grund für eine 
ordentliche Kündigung des Arbeitsver-
hältnisses grundsätzlich – unbeschadet 
einer abschließenden Interessenabwä-
gung – zumindest dann vor, wenn der 
Arbeitnehmer im Kündigungszeit-
punkt noch eine Freiheitsstrafe von 
mehr als zwei Jahren zu verbüßen hat 
und eine vorherige Entlassung nicht 
sicher zu erwarten steht. In einem sol-
chen Fall kann dem Arbeitgeber regel-
mäßig nicht zugemutet werden, ledig-
lich Überbrückungsmaßnahmen zu 

Kostenschätzung des Auftraggebers für 
zulässig erklärt. In dem zugrundeliegen-
den Fall hatte der Auftraggeber (hier die 
Europäische Union) bei der Frage nach 
dem Vorliegen eines Unterkostenange-
bots nicht auf den Preis des nächsthöhe-
ren Angebots abgestellt, sondern auf die 
von ihm selbst geschätzten Kosten des 
Auftrags. Ob dieser Ansatz auch in der 
deutschen Vergabepraxis Anwendung 
finden wird, bleibt zunächst abzuwar-
ten. In der Umsetzung würde sich wohl 
regelmäßig die nur schwer zu beant-
wortende Frage stellen, ob die zugrunde 
gelegte Kostenschätzung des Auftragge-
bers überhaupt angemessen war. 

In welchen Fällen ist ein Un-
terkostenangebot zulässig?

Nicht jedes Unterkostenangebot ist unzu-
lässig. Die Prüfpflicht des Auftraggebers 
würde ins Leere laufen, wenn es für den 
Bieter keine Möglichkeit gäbe, sein nied-
riges Angebot zu erklären. Dabei muss 
er darlegen, dass er zur Durchführung 
des Auftrags auch zu den angegebenen 
Konditionen wirtschaftlich in der Lage 
ist. Die Beurteilung der Angemessen-

zent, bejaht. Eine starre Grenze für die 
Aufklärungspflicht gibt es nicht – als 
Richtwert empfiehlt sich bei Betrach-
tung der Rechtsprechung des BGH aber 
die Prüfung bei einer Abweichung von 
20 Prozent zum nächsthöheren Angebot. 
Maßgeblich ist immer der Gesamtpreis 
des Angebots, nicht etwa Einzelposten.

Welche Rolle spielt die 
Kostenschätzung des Auf-
traggebers?

Neben diversen Entscheidungen des 
BGH war jüngst auch der EuGH mit 
der Thematik befasst. Anders als die 
nationalen Gerichte hat dieser in einer 
aktuellen Entscheidung die Beurteilung 
des Angebotspreises anhand der eigenen 

Haft als personenbedingter 
Kündigungsgrund 
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Nachdem wir in den beiden letzten Aus-
gaben das Anordnungsrecht nach dem 
neuen Bauvertragsrecht eingehend er-
örtert hatten, soll nunmehr das für die 
Umsetzung von solchen Änderungsan-
ordnungen in § 650b BGB vorgesehene 
zweistufige Änderungsverfahren behan-
delt werden. § 650b Abs. 1 und § 650b 
Abs. 2 BGB gehen dabei von folgenden 
Verfahrensschritten aus:

1.	 Änderungsbegehren des Bestellers 
2.	 Verpflichtung des Unternehmers zur 

Erstellung eines Nachtragsangebots
3.	 Einigungsbestreben der Parteien
4.	 Entscheidung über die Ausübung des 

Anordnungsrechts durch den Besteller

Ausgangspunkt in beiden Anordnungs-
fällen (§ 650b Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 
BGB) ist ein sogenanntes Änderungs-
begehren durch den Besteller. Daran 
schließt sich auf der Grundlage eines 
vom Unternehmer zu erstellenden An-
gebots eine Verhandlungs- beziehungs-
weise Einigungsphase an, in der die 
Vertragsparteien eine Einigung über die 
Leistungsänderung und die Anpassung 
der Vergütung erzielen sollen beziehungs-
weise sollten (nicht müssen). Kommt es 
nicht binnen 30 Tagen nach Zugang des 
Änderungsbegehrens durch den Besteller 
zu einer Einigung der Parteien, entsteht 
nach § 650b Abs. 2 BGB das Recht des 
Bestellers zur einseitigen Anordnung der 
Änderung. Daraus folgt dann jedenfalls 
bei Änderungen, die zur Erreichung des 
vereinbarten Werkerfolges notwendig 
sind (§ 650b Abs. 1 Nr. 2 BGB), die 
Pflicht des Unternehmers, der Anord-
nung des Bestellers Folge zu leisten. 

Nach dem im Vordergrund stehenden 
und im Wortlaut in § 650b Abs. 1 BGB 
verkörperten Willen des Gesetzgebers soll 
bei begehrten Änderungen des Vertrages 
nach Möglichkeit eine einvernehmliche 
Lösung im Sinne einer Änderungsver-
einbarung (Nachtragsvereinbarung) her-
beigeführt werden. Gegenstand dieser 
Vereinbarung ist zum einen die Regelung 
des geänderten Inhalts und zum anderen 
die Abrede über die damit verbundene 
Vergütung. Das Ziel, Einvernehmen der 
Bauvertragsparteien über den geänderten 
Inhalt des Vertrages und die damit ver-
bundene Vergütung zu erzielen, steht also 
im Fokus des neuen Rechts. Allerdings 
wird der Weg zu diesem vom Gesetz ge-
wünschten Einigungserfolg kompliziert 
geregelt, wie sich aus den nachfolgenden 
Ausführungen ergibt. 

Zunächst aber zum Änderungsbegehren 
des Bestellers: An das Änderungsbegeh-
ren des Bestellers, mit dem das Ände-
rungsverfahren in Gang gesetzt wird, 
stellt das Gesetz selbst keine besonderen 

Anforderungen. Es heißt dort nämlich 
nur: „Begehrt der Besteller eine Ände-
rung…“ Das Begehren kann demzufolge 
formlos – auch mündlich – dem Unter-
nehmer gegenüber geäußert werden. Dass 
dieser Änderungswunsch vom Besteller 
formfrei geäußert werden kann, ergibt 
sich aus dem Umkehrschluss zu § 650b 
Abs. 2 S. 1 BGB, wonach das Gesetz 
die Textform (nur) für die eigentliche, 
der Verhandlungs- und Einigungsphase 
nachfolgende Änderungsanordnung vor-
gibt. Unabhängig von der Formfreiheit 
des Änderungsbegehrens sollte jedoch aus 
Beweisgründen zumindest die Textform 
gemäß § 126b BGB eingehalten werden. 
Die bedeutet, dass die Erklärung in einer 
Urkunde oder auf einer anderen zur dau-
erhaften Wiedergabe in Schriftzeichen 
geeignete Weise abgegeben werden muss, 
die Person des Erklärenden genannt und 
der Abschluss der Erklärung durch Nach-
bildung des Namens und Unterschrift 
oder anders erkennbar gemacht werden 
muss. Den Anforderungen genügen Ver-
körperungen auf Papier, Diskette, CD-
ROM, aber auch in E-Mail oder einem 
Computerfax.

Mit diesem Begehren muss nur und dies 
aber bestimmt zum Ausdruck gebracht 
werden, dass der Besteller eine Umsetzung 
der vertraglichen Änderung wünscht be-
ziehungsweise fordert. Abzugrenzen von 
einem Änderungsbegehren sind Fragen 
des Bestellers über die Machbarkeit einer 
im Raum stehenden Änderung und den 
sich daraus etwa ergebenden Mehrkosten. 
Ergibt sich aus einer solchen Voranfrage, 
dass der Besteller noch keine Entschei-
dung über die Ausführung getroffen hat, 
sondern eine solche Entscheidung durch 
die Anfrage nur vorbereiten will, so kann 
von einem die Verhandlungsphase auslö-
senden verbindlichen Begehren des Be-
stellers noch nicht gesprochen werden. 
Denn das Gesetz knüpft an das Vorliegen 
eines Begehrens verschiedene Rechtsfol-
gen und Verpflichtungen, vor allem die 
Verpflichtung des Unternehmers zur Er-
stellung eines Angebots über die Vergü-
tung für die Ausführung der begehrten 
Änderungsleistung. 

Die inhaltlichen Anforderungen an das 
Änderungsbegehren im Hinblick auf die 
bei Willenserklärungen geforderte Be-
stimmbarkeit richten sich nach dem zu 
ändernden Vertragsinhalt. Liegt beispiels-
weise nur eine funktionale Leistungsbe-
schreibung in Form einer Textfassung 
der Beschaffenheitsmerkmale vor, so 
muss mit dem Änderungsbegehren klar 
und deutlich formuliert beziehungswei-
se bezeichnet werden, wie der bisherige 
leistungsbeschreibende Text geändert 
werden soll. Das kann durch einen neuen 
Text oder auch durch Plandarstellungen 

geschehen. Liegen dem Vertrag neben 
einer Leistungsbeschreibung auch Pläne 
zugrunde, so müssen diese Pläne in geän-
derter Form übergeben werden. Ohnedies 
wird es kaum gelingen, die für die begehr-
te Änderung erforderlichen Anpassungen 
der Planung so in eine sprachliche Ände-
rung in Form zu bringen, dass damit die 
Vorlage neuer Pläne entbehrlich wäre. 

Der Unternehmer kann aus Gründen der 
Rechtsicherheit deshalb berechtigterweise 
verlangen, dass der Besteller sämtliche 
von der Änderung betroffenen Vertrags-
inhalte textlich soweit erläutert, dass eine 
hinreichend klare Grundlage für die wei-
tere und geänderte Leistungserbringung 
vorliegt.

An das Änderungsbegehren schließt sich 
die Verhandlungsphase an, für die das 
Gesetz vorgibt, dass die Vertragsparteien 
eine Einigung über die zu leistende Ände-
rung und die in Folge der Änderung zu 
zahlende Mehr- und Mindervergütung 
anstreben. Die gesetzliche Regelung des 
anzustrebenden Einvernehmens hinsicht-
lich der vom Besteller gewünschten Än-
derung ist dabei eine Kodifizierung der 
Kooperationspflicht der Parteien. 

Verstöße der einen oder anderen Partei 
gegen diese Kooperationspflicht können 
zwar auch zu entsprechenden Schadens-
ersatzansprüchen des jeweiligen Ver-
tragspartners führen. Allerdings ist im 
Einzelfall der Nachweis, welcher Schaden 
dem Vertragspartner aus der Verletzung 
der Kooperationspflicht erwachsen ist, 
schwierig bis unmöglich. So kann zum 
Beispiel einer Anordnung des Bestel-
lers nach § 650b Abs. 2 BGB, die ohne 
ernsthaften Einigungsversuch des Bestel-
lers nach Ablauf der 30-Tagesfrist-Frist 
erfolgt, der Einwand der unzulässigen 
Rechtsausübung entgegenstehen, sodass 
die Anordnung sogar für den Unterneh-
mer unbeachtlich wäre. Ansonsten ist das 
Einigungsbestreben im Sinne einer bei-
derseitigen Bemühungsverpflichtung zu 
verstehen, nicht mehr und nicht weniger. 
Eine wie auch immer geartete inhaltliche 
Bindung besteht damit nicht. Vielmehr 
befindet sich der Vertrag in dieser Pha-
se insgesamt noch in der Situation eines 
beiderseits offenen Einigungsvorbehalts. 
Vor diesem Hintergrund ist eine Pflicht-
verletzung nur in der Weise vorstellbar, 
dass Verhandlungen ersichtlich verwei-
gert ohne ernsthaftes Bemühen geführt 
werden. 

Dies führt allerdings nur zur Ersatzfä-
higkeit frustrierter Aufwendungen für 
Einigungsbemühungen im Anschluss an 
eine Pflichtverletzung. Dagegen schei-
den die durch die Verzögerung aufgrund 
der Einigungsfrist entstehenden Mehr-

kosten als Schadensposition in der Re-
gel aus, weil der Unternehmer sich von 
diesem Anspruch ohnehin mit dem Ein-
wand des rechtmäßigen Alternativver-
haltens entlasten könnte. Der Besteller 
hätte diese Mehrkosten nämlich nach 
der gesetzlichen Regelung auch dann 
zu tragen gehabt, wenn der Unterneh-
mer im Grundsatz sachgerecht verhan-
delt und sich nur im Rahmen seiner in 
dieser Phase des Änderungsverfahrens 
noch bestehenden und inhaltlich nicht 
gebundenen Entscheidungsfreiheit ge-
gen eine Vereinbarung entschieden hät-
te. Das aber hätte ihm auch sonst nicht 
vorgeworfen werden können. Wenn 
aber mehrmals Änderungsbegehren 
durch den Besteller mit fadenscheini-
gen Einigungsbemühungen durch den 
Unternehmer und ersichtlich erhöhten 
Nachtragsforderungen abgelehnt wor-
den sind, kann im Einzelfall aber auch 
eine Kündigung aus wichtigem Grund 
gerechtfertigt sein.

Im Rahmen der Einigungsbestrebun-
gen der Vertragsparteien ist der Unter-
nehmer gehalten, ein Angebot über die 
Mehr- oder Mindervergütung zu erstel-
len. Diese Verpflichtung ist nach § 650b 
Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 BGB im Fall 
einer gewillkürten Änderung nach Nr. 1 
aber davon abhängig, dass dem Unter-
nehmer die Änderung zumutbar ist. 

Der Unternehmer erhält auch keine 
zusätzliche Vergütung für sein Nach-
tragsangebot. Es wird nämlich vom Ge-
setzgeber als reine Akquisitionsleistung 
betrachtet. Kommt es im Anschluss 
nicht zu einer Einigung über die Ände-
rung und auch zu keiner Anordnung, 
so erhält der Unternehmer keinen Aus-
gleich für die Kosten der Angebots-
erstellung. Nur für den Fall, dass die 
Änderung umgesetzt wird, hat der Un-
ternehmer die Möglichkeit, diese Kosten 
als Bestandteil der Nachtragsvergütung 
einzukalkulieren, wobei sich dabei auch 
noch die für die Anordnungsrechte nach 
der VOB/B bekanntlich äußerst um-
strittene Frage stellt, ob solche Kosten 
bei der Nachtragsvergütung überhaupt 
gesondert ersatzfähig sind. 

Ansonsten bestehen keine weiteren in-
haltlichen Forderungen an das Nach-

tragsangebot, da auch Regelungen zur 
Vergütung fehlen. Der Unternehmer ist 
nämlich in diesem Stadium des Ände-
rungsverfahrens zu einer vollständigen 
neuen Preisbildung berechtigt und un-
terliegt auch nicht irgendwelchen Pflich-
ten, seiner Preisbildung eine inhaltlich 
korrekte Kostenermittlung zugrunde zu 
legen. Er kann überspitzt formuliert bis 
zur Grenze der Sittenwidrigkeit jeden 
Preis für die Änderung fordern.

Anforderungen an den Inhalt der 
Nachtragsvergütung ergeben sich aus-
schließlich erst nach der Ausübung des 
Anordnungsrechts nach Ablauf der 
30-Tage-Frist, wonach sich der Vergü-
tungsanspruch nach den tatsächlich er-
forderlichen Kosten mit angemessenen 
Zuschlägen für allgemeine Geschäfts-
kosten, Wagnis und Gewinn richten 
soll. Auf diese inhaltliche Regelung zur 
Nachtragsvergütung wird in § 650b 
BGB aber gerade nicht Bezug genom-
men. Vielmehr ist dort ausschließlich 
die Rede davon, dass der Unternehmer 
ein Angebot über die Mehr- und Min-
dervergütung zu erstellen habe. In der 
Verhandlungsphase wird dem Konsen-
sualprinzip der Vorrang gegeben, wo-
nach sich der Inhalt und das Ergebnis 
der Einigungsbestrebungen ausschließ-
lich nach der freien Willensentscheidung 
beider Vertragsparteien richten.

Gemäß § 650b Abs. 1 Satz 2 bis Satz 5 
BGB ist der Unternehmer unter folgen-
den Voraussetzungen zur Vorlage eines 
Angebots über die Mehr- oder Minder-
vergütung der begehrten Änderungsleis-
tungen verpflichtet:

a. Trägt der Besteller die Planungsverant-
wortung für einen Bauvertrag, so muss 
er dem Unternehmer die für die Ände-
rungsleistung erforderliche Planung zur 
Verfügung stellen (Abs. 1 Satz 4). 

b. Führt die begehrte Änderung zu einer 
Änderung des vereinbarten Werkerfolgs, 
so muss dem Unternehmer die Ände-
rung zumutbar sein.

c. Steht dem Unternehmer nach § 650c 
Abs. 1 Satz 2 BGB kein geänderter Ver-
gütungsanspruch zu, so bedarf es keines 
Angebots des Unternehmers bezüglich 
einer geänderten Vergütung, sondern 
nur bezüglich der geänderten Leistung 
(§ 650b Abs. 1 Satz 5 BGB). 

Verantwortlich: 
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heit hat stets am jeweiligen Einzelfall 
zu erfolgen und muss neben dem Preis 
selbst auch die konkreten Umstände des 
Verfahrens berücksichtigen. So können 
hohe Preisschwankungen etwa bereits 
damit begründet sein, dass die Leistungs-
beschreibung große funktionale Anteile 
enthält und die Bieter die konkrete Art 
und Weise der Leistungserbringung wei-
testgehend selbst wählen dürfen. Nach 
einer Entscheidung der Vergabekammer 
des Bundes kann ein Unterkostenan-
gebot zudem gerechtfertigt sein, wenn 
ein besonderes Interesse des Bieters am 
Erhalt des Auftrags besteht. Dies ist bei-
spielweise dann der Fall, wenn ein Bieter 
Kapazitäten auslasten möchte, die auf-
grund der Aufhebung einer vergleichba-
ren Ausschreibung ohnehin bereitstehen 
und nicht anderweitig nutzbar sind. In 
einem anderen Fall erklärte das OLG 
Düsseldorf ein Unterkostenangebot für 
zulässig, mit dem der Bieter seinen ge-
ringen Marktanteil erhöhen wollte. Dies 
stelle eine wettbewerbsrechtlich zulässige 
Rechtfertigung für ein niedriges Angebot 
dar, solange die ordnungsgemäße Aus-
führung des Auftrags gewährleistet sei. 

Welche Folgen hat ein 
VerstoSS des Auftraggebers 
gegen seine Prüfpflicht?  

Mit der Prüfpflicht des Auftragge-
bers korrespondiert ein Anspruch des 
betroffenen Bieters auf Aufklärung, 
bevor über den Ausschluss seines An-
gebots entschieden wird. Der Aus-
schluss eines unangemessen niedrigen 
Angebots ist also nur zulässig, wenn 
der Bieter zuvor zur Aufklärung auf-
gefordert wurde und diese entweder 
unterlassen hat, oder die Prüfung den 
niedrigen Preis nicht rechtfertigen 
konnte. Dass die Aufklärung tatsäch-
lich durchgeführt wurde, muss im 
Streitfall der Auftragnehmer beweisen. 
Gelingt ihm dies nicht, so war der Aus-
schluss rechtswidrig. Neuerdings wird 
den Vorschriften zum Ausschluss von 
Unterkostenangeboten von der Recht-
sprechung zudem eine drittschützende 
Wirkung beigemessen. 

Laut BGH sollen auch die Mitbieter 
einen Anspruch darauf haben, dass 
der Auftraggeber bei Indizien für ein 

ungewöhnlich niedriges Angebot ein 
Nachprüfungsverfahren durchführt. 
Ein Bieter kann somit grundsätzlich 
vom Auftraggeber die Aufklärung ei-
nes vermeintlichen Unterkostenange-
bots verlangen. Ob ein solches tatsäch-
lich vorliegt, ist jedoch weiterhin vom 
Auftraggeber selbst zu beurteilen. 

Welche Bedeutung hat die 
drittschützende Wirkung 
in der Praxis?

Nach dem oben gesagten haben zwar 
alle am Verfahren beteiligten Bie-
ter einen Anspruch auf Aufklärung 
ungewöhnlich niedriger Angebote. 
Dieser scheitert jedoch in der prakti-
schen Umsetzung regelmäßig daran, 
dass es der Auftraggeber selbst ist, 
der das Vorliegen eines ungewöhn-
lich niedrigen Angebots – und damit 
seiner Aufklärungspf licht – beurteilt. 
Dabei muss er lediglich „sachliche 
und nichtdiskriminierende“ Methoden 
anwenden und hat im Übrigen große 
Freiräume bei der Beurteilung. Der 
Forderung eines Bieters, ein vermeint-

lich ungewöhnlich niedriges Angebot 
aufzuklären, kann der Auftraggeber 
also bereits damit begegnen, dass er 
unter Anwendung einer zulässigen 
Methode einen ungewöhnlich niedri-
gen Preis verneint. Darin ist zwar kein 
Freibrief für willkürliche Entschei-
dungen des Auftraggebers zu sehen. 
Mit einer entsprechenden Begründung 
dürfte es ihm allerdings bei fast jeder 
Entscheidung gelingen, diese zu recht-
fertigen und somit Ansprüche der Bie-
ter abzuwehren.

Wie kann der betroffene 
Bieter seine Rechte wahren?

Bittet ein Auftraggeber den Bieter 
eines vermeintlichen Unterkostenan-
gebots um Aufklärung über die Preis-
bildung oder schließt er dieses aus, 
ist diese Entscheidung für den ausge-
schlossenen Bieter nachträglich nur 
schwer angreifbar. Grund dafür ist der 
große Beurteilungsspielraum des Auf-
traggebers bei der Frage nach einem 
unangemessen niedrigen Preis, der in 
einer jüngst ergangenen Entscheidung 

des EuGH erneut bestätigt wurde. Da-
nach ist es Sache des Auftraggebers, 
eine Methode festzulegen, mit der 
ein ungewöhnlich niedriges Angebot 
identifiziert wird. Er müsse lediglich 
darlegen, dass die Gründe für seine 
Entscheidung sachlich und nicht dis-
kriminierend waren. Der Bieter ist so-
mit immerhin vor völlig willkürlichen 
Entscheidungen geschützt. Sein An-
spruch auf rechtliches Gehör wird wei-
testgehend vor der Entscheidung über 
den Ausschluss, nämlich im Rahmen 
der Aufklärung der Preisbildung, be-
rücksichtigt. Die beste Verteidigungs-
möglichkeit gegen einen drohenden 
Ausschluss ist daher die Darlegung 
entsprechender Rechtfertigungsgrün-
de nach den oben genannten Grund-
sätzen.

Verantwortlich:
Rechtsanwältin Andrea Kullack,
Spezialistin im Bau- und Vergaberecht,
Frankfurt/Main.
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Kurz-Geschichte des Origami
Die Bezeichnung Origami von oru für 
„falten“ und kami für „Papier“ ist japa-
nisch und beschreibt die Kunst des Pa-
pierfaltens. Es wird angenommen, dass 
die ersten Falt-Figuren aus China stam-
men und dort im ersten oder zweiten 
Jahrhundert entstanden. Jahrhunderte 
später, in der „Heian-Zeit“ (794 bis 1185), 
erreichte dann das Papier und das Wis-
sen um diese Kunst durch buddhistische 
Mönche auch Japan. Die Papier-Figuren 
besaßen dort vor allem eine zeremonielle 
und religiöse Bedeutung. Die gefalteten 
Figuren nannten die Japaner „Noshi“. 
Auch heute noch werden Noshi-Figuren 

Vom Bau zum Bausatz 
Deutsches Architekturmuseum widmet sich Modellbau
FRANKFURT AM MAIN. Im Hobbykeller zeigten sich die Deutschen erstaun-
lich modern – auf den Modelleisenbahnanlagen des Wirtschaftswunderlands 
war die Architektur nicht bloß Kulisse, sondern es gehörten Flugdach, Glas-
kuppel und Rasterfassade wie selbstverständlich zum Stadtbild. Die Ausstel-
lung „Märklinmoderne“ im Deutschen Architekturmuseum (DAM) in Frank-
furt am Main zeigt bis 9. September erstmals, wie architekturbegeistert die 
vermeintlich spießigen Modelleisenbahner wirklich waren. 

in „Drei Männer im Schnee“ von Erich 
Kästner und wirkte auch mehrmals in 
Kriminalkomödien mit. Das Genre 
Krimi ist ihm also geläufig. Sein Hobby 
führte gar dazu, dass er schon vor Jah-
ren für eine Nebenrolle im ZDF-Krimi 
Wilsberg angefragt wurde. „Doch dar-
aus wurde leider nichts, weil Caterpillar 
ein Meeting im fernen Südafrika anbe-
raumt hatte. Das ging natürlich vor“, 
so Michael Heidemann. Im Fall des 
Tatorts passte der Drehplan zum Kalen-
der – zum Glück. Denn von dem Krimi 
aus Münster, einem Quotengaranten, 
laufen normalerweise zwei Folgen pro 
Jahr. 2018 wird ausnahmsweise nur eine 
Folge zu sehen sein. 

Komparse im Tatort
Zeppelin Geschäftsführer in der „Schlangengrube“
MÜNSTER (SR). Sonntagabend ist er die Institution im Fernsehprogramm: der Tatort. Einmal im Krimi eine Rolle 
übernehmen und vielleicht sogar eine Leiche spielen – davon träumen viele. Für Michael Heidemann wurde das nun 
Realität. Der Zeppelin Geschäftsführer wirkte in einer kleinen Nebenrolle mit und mimte dort bei den Dreharbeiten ei-
nen Unternehmer. Dies war ein Geschenk seiner Kollegen zu seinem 25-jährigen Dienstjubiläum im letzten Jahr. Seinen 
Auftritt zu sehen gibt es am 27. Mai in der ARD um 20.15 Uhr, wenn die Tatort-Kommissare Frank Thiel, besser bekannt 
als Axel Prahl, und Professor Karl-Friedrich Boerne alias Jan Josef Liefers in Münster ermitteln.

Ein Pinguin landet auf dem Sezier-
tisch von Professor Karl-Friedrich 
Boerne (Jan Josef Liefers, rechts), 
und wird beäugt von Kommissar 
Frank Thiel (Axel Prahl, links). 	

Der Tatort „Schlangengrube“ läuft am Sonntag, 27. Mai 2018, um 20.15 Uhr in der ARD. 	 Fotos: WDR/Thomas Kost

Das Faller-Modell „Auto-Rast“ (ab 1961). 	 Fotos: Hagen Stier

Das Vorbild: das einstige Autohaus, das heute als Restaurant genutzte 
Turmcafé in Freiburg im Breisgau. 

Eine „Villa im Tessin“ konnte sich nun 
jeder leisten – für 4,75 DM im Maßstab 
1:87. Ihr reales Vorbild, ein Wohnhaus 
nahe dem Gotthardtunnel, hatte die Fal-
ler-Brüder 1961 gleich doppelt inspiriert. 
Sie bauten sich eine ähnliche Villa am Fir-
mensitz in Gütenbach und entwickelten 
parallel den legendären Spritzgussbausatz. 
Kuriose Geschichten stecken auch hinter 
einem gläsernen Turmrestaurant, einer 
umkämpften Stadtkirche oder einem 
postmodernen Hochhaus. Im Deutschen 
Architekturmuseum werden ausgewählte 
Modellbausätze der Nachkriegsmoderne 
im Original gezeigt. Mit großformati-

gen Fotografien von Hagen Stier werden 
sie ihren architektonischen Vorbildern 
gegenübergestellt. Zwei Modellbahn-
anlagen bringen Bewegung in moderne 
Stadtlandschaften – und ein eigens für 
die Ausstellung produzierter Film von 
Otto Schweitzer und C. Julius Reinsberg 
ist auch zu sehen. Begleitend zur Ausstel-
lung erscheint das Buch „Märklinmoder-
ne – Vom Bau zum Bausatz und zurück“, 
herausgegeben von Daniel Bartetzko und 
Karin Berkemann, im Jovis Verlag mit 
Fotografien von Hagen Stier und Andre-
as Beyer sowie Interviews mit Falk Jaeger, 
Leopold Messmer und Klaus Staeck. 

Origami mit Geldschein
Dominik Meissner faltet Bagger

Das macht er schon seit über 25 Jah-
ren. Die Idee entstand daraus, Geld 
ansprechend verschenken zu können. 
Als er dann einmal ein Präsent für ei-
nen Freund brauchte, der leidenschaft-
licher Baggerfahrer war, kam er auf die 
Idee, es mit einem Bagger zu versuchen. 
Da Meissner Baumaschinen auch mit 
der Farbe Gelb assoziierte, entstand 
sein erster Origami-Bagger aus zwei 
200-Euro-Scheinen. Man kann ihn 
aber genauso aus zwei 20-Euro-Schei-
nen falten, in jeder anderen beliebigen 
Währung oder aus normalem Papier. 
Nötig sind zwei Geldscheine. Aus einem 
werden die Ketten, aus dem anderen der 
Aufsatz.

Meissner hat die Faltanleitung, die für 
private Zwecke kostenlos downloadbar 
ist, mittlerweile währungsunabhängig 
erstellt. Der Unterschied besteht nur in 
der Breite beziehungsweise Länge der 
Baumaschine. Wichtig ist ein Seiten-
verhältnis von 1:2. 

Unter http://www.orime.de/origami/geld-
fahrzeuge/bagger/index.html finden Sie 
die Faltanleitung von Dominik Meissner.

Es dauerte nicht lange und es kam zu 
einer Revolution des Origami. Mo-
delle mit einer Komplexität, die man 
zuvor nicht für möglich gehalten 
hätte, wurden geschaffen. Moderne 
Origamimodelle sind mitunter sehr 
aufwendig. Andererseits bevorzugen 
viele Origami-Falter auch heute noch 
einfache Strukturen und Formen und 
spezialisieren sich auf ganz bestimmte 
Modelle, wie zum Beispiel Schachteln. 
Origami ist aber nicht nur eine Kunst, 
sondern es wird auch mittlerweile in 
der Mathematik, Technik und For-
schung eingesetzt. 

verschenkt. Erst im 19. Jahrhundert erfan-
den die Japaner mit „Origami“ den Namen 
für die Kunst des Papierfaltens, der uns heu-
te geläufig ist.

Bekannt waren lange Zeit im Origami nur 
wenige traditionelle Modelle wie zum Bei-
spiel der Kranich aus Japan. Neue Model-
le schuf erst der Japaner Akira Yoshizawa 
(1911 bis 2005) und brach damit mit den 
traditionellen Vorlagen. Er entwickelte ein 
einfaches System, um Faltanleitungen zu er-
stellen. Dies war die Basis für das Yoshizawa-
Randlett-System, welches heute die übliche 
Notation für Faltanleitungen ist. 

Schritt für Schritt entsteht ein Bagger.	 Fotos: Dominik Meissner

„Schlangengrube“ heißt die Folge. Das 
Buch dazu stammt von Jan Hinter. Regie 
führte Samira Radsi. Hinter der Kame-
ra steht Stefan Unterberger. Worum es 
geht: Kommissar Thiel und Rechtsmedi-
ziner Boerne untersuchen einen Todes-
fall in der unmittelbaren Nachbarschaft 
von Staatsanwältin Wilhelmine Klemm. 
Sie lag mit dem schwer erkrankten To-
desopfer im Dauerstreit. Doch ob sie mit 
dem Tod wirklich etwas zu tun hatte, 
wird an dieser Stelle nicht verraten. Die 
Spuren führen Kommissar Thiel unter 
anderem in den Zoo von Münster, denn 
dort war das Opfer wohl ein Dauergast, 
während Professor Boerne versucht, eine 
Karriere als Fernsehkoch einzuschlagen. 

„Über meinen Auftritt darf und will ich 
nichts verraten. Es war in jedem Fall 
sehr spannend, einmal einen Einblick 
hinter die Kulissen der Dreharbeiten 
zu einem Tatort zu bekommen und 
den Schauspielern bei der Arbeit zuzu-
sehen“, so Michael Heidemann. Schon 
als 13-Jähriger stand er erstmals auf der 
Bühne und widmete sich als Jugendli-
cher dem Theaterspielen. „Eigentlich ist 
mir keine Rolle fremd.“ 25 Jahre stand 
er der Amateurtheatergruppe „Szenen-
wechsel“ in Selm-Bork als Leiter vor. 
So spielte er den Geheimrat Schlüter 

GARCHING 
BEI MÜNCHEN 
(MA). Die fernöstliche 
Faltkunst Origami ermöglicht 
es, aus einem speziellen Blatt Papier 
teilweise sehr komplexe Formen zu kreieren. 
Übersetzt heißt Origami einfach nur „Papier fal-
ten“. Ausgehend von einem zumeist quadratischen Blatt 
Papier entstehen durch Falten zwei- oder dreidimensionale Ob-
jekte – so auch Bagger, wie sie zum Beispiel Dominik Meissner faltet. 




